
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
Luzern, 23. Juni 2023 
 
 
Medienmitteilung 
Entscheide der sechzehnten ordentlichen Delegiertenversammlung des ZiSG1 
 
Die Verbandsleitung des Zweckverbands für institutionelle Sozialhilfe und Gesundheitsförderung (ZiSG) 

hat am Freitag, 23. Juni 2023 zur Delegiertenversammlung nach Nottwil eingeladen.  

 

Die Delegierten genehmigten den Jahresbericht inklusive der Jahresrechnung und nahmen den Aufgaben- 

und Finanzplan 2024 bis 2028 sowie das Jahresprogramm 2024 zur Kenntnis. Das Budget 2024 wurde mit 

einem Pro-Kopf-Beitrag von neu Fr. 8.65 gutgeheissen. Nach dem statutarischen Teil stellten die ZiSG-

Organisationen ihr Leistungsangebot an Marktplatzständen vor. Der Informations- und 

Erfahrungsaustausch wurde allerseits sehr geschätzt. 

 

Weitere Auskünfte erteilt: 

Isabelle Kunz-Schwegler, Präsidentin des Zweckverbandes für institutionelle Sozialhilfe und 

Gesundheitsförderung per E-Mail Isabelle.Kunz-Schwegler@lu.ch. Weitere Informationen über den ZiSG 

finden Sie unter www.zisg.ch. 

                                                
1 Der ZiSG, Zweckverband für institutionelle Sozialhilfe und Gesundheitsförderung, finanziert Leistungen der institutionellen 

Sozialhilfe, Gesundheitsförderung und Prävention. Dabei wird der ZiSG zur Hälfte von den Luzerner Gemeinden und zur anderen 

Hälfte vom Kanton Luzern über einen Pro-Kopf-Beitrag finanziert. Der Delegiertenversammlung obliegt die politische Steuerung des 

Verbandes. Sie ist zuständig für die Beschlussfassung des Budgets und der Rechnung sowie die Anerkennung der 

Förderungswürdigkeit von Organisationen und Projekten und schliesslich für die Kenntnisnahme des Aufgaben- und Finanzplans. 
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Entscheide der sechzehnten ordentlichen Delegiertenversammlung des ZiSG[footnoteRef:1] [1:  Der ZiSG, Zweckverband für institutionelle Sozialhilfe und Gesundheitsförderung, finanziert Leistungen der institutionellen Sozialhilfe, Gesundheitsförderung und Prävention. Dabei wird der ZiSG zur Hälfte von den Luzerner Gemeinden und zur anderen Hälfte vom Kanton Luzern über einen Pro-Kopf-Beitrag finanziert. Der Delegiertenversammlung obliegt die politische Steuerung des Verbandes. Sie ist zuständig für die Beschlussfassung des Budgets und der Rechnung sowie die Anerkennung der Förderungswürdigkeit von Organisationen und Projekten und schliesslich für die Kenntnisnahme des Aufgaben- und Finanzplans.] 




Die Verbandsleitung des Zweckverbands für institutionelle Sozialhilfe und Gesundheitsförderung (ZiSG) hat am Freitag, 23. Juni 2023 zur Delegiertenversammlung nach Nottwil eingeladen. 



Die Delegierten genehmigten den Jahresbericht inklusive der Jahresrechnung und nahmen den Aufgaben- und Finanzplan 2024 bis 2028 sowie das Jahresprogramm 2024 zur Kenntnis. Das Budget 2024 wurde mit einem Pro-Kopf-Beitrag von neu Fr. 8.65 gutgeheissen. Nach dem statutarischen Teil stellten die ZiSG-Organisationen ihr Leistungsangebot an Marktplatzständen vor. Der Informations- und Erfahrungsaustausch wurde allerseits sehr geschätzt.



Weitere Auskünfte erteilt:

Isabelle Kunz-Schwegler, Präsidentin des Zweckverbandes für institutionelle Sozialhilfe und Gesundheitsförderung per E-Mail Isabelle.Kunz-Schwegler@lu.ch. Weitere Informationen über den ZiSG finden Sie unter www.zisg.ch.
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